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RS OGH 1964/1/15 3Ob5/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1964

Norm

EO §40

Rechtssatz

Beantragt der Verp0ichtete Einstellung der Exekution gemäß § 40 EO, so bildet der Umstand, daß er seiner Eingabe

keine Nachweise über die gleisteten Zahlung beigelegt hat, keinen Grund, die Aufschiebung der Exekution abzulehen.

Diese ist nur insoweit zu verweigern, als der Einstellungsantrag offenbar aussichtslos ist.
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